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Das Magazin

Fränkische Braukultur und Brautradition, Brauereien und ihre Bierspezialitäten 

– im Bierland Bläddla dreht sich alles um das Bierland Franken. das Magazin 

richtet sich an alle, die gerne Biere made in Franken genießen und gleichzeitig 

mehr rund um das Thema Bier aus Franken erfahren wollen. Beispielsweise 

über Brauereien, Braugaststätten, Bier-wanderungen, typisch fränkische Bier-

sorten und vieles mehr. 

Leser & zieLgruppen

Der FranKe: “Sein” fränkisches Bier interessiert und schmeckt ihm, gerne 

entdeckt er aber auch neues – vorausgesetzt es stammt aus der region. denn 

Franken sind heimatverbunden und legen wert auf den erhalt von Kultur und 

Tradition. Echtes Handwerk liegt iFrnken meist am Herzen. Auf offene Ohren 
stoßen neue, innovative ideen dennoch.

Der FranKen-TourisT: er liebt fränkisches Bier, die fränkische Braukultur 

und alles, was das Frankenland Besuchern sonst noch bietet. dies gilt es zu 

entdecken. die Möglichkeit, hinter die Kulissen der Bräuhäuser zu schauen 

schätzt der Franken-Tourist genauso wie Ausflüge in die fränkische Landschaft. 

Der Geniesser: er liebt Qualität und Handwerk – und: ihn interessiert der 

echte Geschmack. er mag es wertig, traditionell, gerne auch neuinterpretiert. 

Ganz nach gusto. 

TheMen

das Bierland Bläddla vermittelt Fränkische Brautradition und Biergenuss. was 

passiert hinter den Kulissen einer Handwerksbrauerei? welche Biersorten 

sind besonders beliebt und sollte man unbedingt probiert haben? welche Ver-

anstaltungen darf man nicht verpasst, welche Biertour nicht versäumt haben? 

Um dieses und viele weitere interessante Themen aus und über die Genussre-

gion oberfranken und ihre Genussbetriebe berichten wir. 
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ausgabenübersichT

anzeigenpreise

ausgabE  ErschEinungstErMin anzEigEnschluss

03 / 2023  –  winter 20.11.2023 06.11.2023

01 / 2024  –  Frühjahr 02.04.2024 18.03.2023

02 / 2024  –  Sommer 02.07.2024 17.06.2024

03 / 2024  –  winter 19.11.2024 11.11.2024

TiTelseiTe uMschlag

aussenseiTe 

saTzspieGel: 
180 x 180 mm 

ihr ansprechparTner für aLLe fäLLe

1/2 seiTe quer

 

saTzspieGel: 
180 x 130 mm 

 249,60 €

1/2 seiTe HoCH

 

saTzspieGel: 
90 X 260 mm 

249,60 €

1/4 seiTe HoCH

 

saTzspieGel: 
90 X 130 mm 

124,80 €

Brauerei

DoppelseiTe 

saTzspieGel: 
2X 180 x 260 mm 

 499,20 €*

*angebot nur für Brauereien. 

inkl. Titelanzeige 40 x 40mm
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inforMaTionen

     4-farbiger druck in hochwertiger Broschur

     kleine Setzarbeiten inklusive, aufwendige Mediengestaltung         

     wird extra und nach aufwand berechnet

     erscheinungsweise: 3 ausgaben pro Jahr

     Aktuelle Auflage: 4000 Broschüren
     Verteilungsgebiet: Bayreuth & deutschlandweit über 

     Hier-gibts-Bier.de

     Für alle leser kostenfrei (und unbezahlbar)

alle preiSe zzGl. MwST

erich Dürr

Kundenberater

0171/8771897

erich.duerr@bierland-blaeddla.de

Bierland

1/1 seiTe

a4 

saTzspieGel: 
180 x 260 mm 

 499,20 €

Bierland

rüCKseiTe uMschlag

aussenseiTe 

saTzspieGel: 
180 x 297 mm 

raBaTTsTuFen:  10% ab zwei schaLTungen pro Jahr | 20% ab vier schaLTungen pro Jahr

712,80 €712,80 €

Bierland

Klein uMschlag

aussenseiTe 

saTzspieGel: 
40 x 100 mm 

Bierland

200,00 €

Bierland

anDere 

anzeiGenGrössen 

GewünsCHT? 

Kein proBleM!

www.Bierland-pioniere.de
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1. Mit der erteilung des anzeigenauftrages erkennt der

auftraggeber die preisliste und die Geschäftsbedingungen des Heraus-

gebers an. anzeigenauftrag im Sinn der nachfolgenden allgemeinen

Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer 
oder mehrerer anzeigen eines werbungstreibenden oder sonstigen 

inserenten in einer druckschrift zum zweck der Verbreitung.

2. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jah-

res nach Vertragsabschluss abzurufen. ist im rahmen eines abschlus-

ses das recht zum abruf einzelner anzeigen eingeräumt, so ist der 

auftrag innerhalb eines Jahres seit erscheinen der ersten anzeige ab-

zuwickeln, sofern die erste anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten 

Frist abgerufen und veröffentlicht wird.
3. Bei abschlüssen ist der auftraggeber berechtigt, innerhalb der ver-

einbarten beziehungsweise der in Ziffer 2 genannten Frist auch über 
die im auftrag genannte anzeigenmenge hinaus weitere anzeigen ab-

zurufen.

4. wird ein auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Herausgeber 

nicht zu vertreten hat, so hat der auftraggeber, unbeschadet etwaiger 

weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten 
und dem der tatsächlichen abnahme entsprechenden nachlass dem 

Herausgeber zu erstatten. die erstattung entfällt, wenn die nichterfül-

lung auf höherer Gewalt im risikobereich des Verlages beruht.

5. der Herausgeber behält sich vor, anzeigenaufträge – auch einzelne 

abrufe im rahmen eines abschlusses wegen des inhalts der Herkunft 

oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfer-

tigten Grundsätzen des Herausgebers abzulehnen, wenn deren inhalt

gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder deren

Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. nicht angenommen. 
die ablehnung eines auftrages wird dem auftraggeber

unverzüglich mitgeteilt.

6. Für die rechtzeitige lieferung des anzeigentextes und einwandfreier

druckunterlagen ist der auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar 

ungeeignete oder beschädigte druckunterlagen fordert der Heraus-

geber unverzüglich ersatz an. der Herausgeber gewährleistet die für 

den belegten Titel übliche druckqualität im rahmen der durch die 

druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.

7. der auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem,

unrichtigem oder bei unvollständigem abdruck der anzeige anspruch 

aufzahlungsminderung oder eine einwandfreie ersatzanzeige, aber 

nur in dem ausmaß, in dem der zweck der anzeige beeinträchtigt 

wurde. lässt der Herausgeber eine ihm hierfür gestellte angemessene 

Frist verstreichen oder ist die ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, 

so hat der auftraggeber ein recht auf zahlungsminderung oder rück-

gängigmachung des auftrages. Schadenersatzansprüche aus posi-

tiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss und 

unerlaubter Handlung sind – auch bei telefonischer auftragserteilung 

– ausgeschlossen; Schadenersatzansprüche aus Unmöglichkeit der 

leistung und Verzug sind beschränkt auf ersatz des vorhersehbaren 

Schadens und auf das für die betreffende Anzeige oder Beilage zu 
zahlende entgelt. dies gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 

des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und seines erfüllungsge-

hilfen. eine Haftung des Herausgebers für Schäden wegen des Fehlens 

zugesicherter eigenschaften bleibt unberührt. im kaufmännischen Ge-

schäftsverkehr haftet der Herausgeber  darüber hinaus auch nicht für 

grobe Fahrlässigkeit von einfachen erfüllungsgehilfen; in den übrigen 

Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für grobe Fahrlässigkeit 
dem Umfang nach auf den voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des 

betreffenden Anzeigenentgelts beschränkt. Reklamationen müssen – 
außer bei nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb von vier Wochen 
nach eingang von rechnung und Beleg geltend gemacht werden.

8. probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen wunsch geliefert. der

auftraggeber trägt die Verantwortung für die richtigkeit der zurück-

gesandten probeabzüge. der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrek-

turen, die ihm innerhalb der bei der Übersendung des probeabzuges 

gesetzten Frist mitgeteilt werden.

9. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die 

nachart der anzeige übliche, tatsächliche abdruckhöhe der Berech-

nung zugrunde gelegt.

10. Falls der auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die rech-

nung sofort nach Veröffentlichung der Anzeige übersandt.
die rechnung ist innerhalb der aus der preisliste ersichtlichen vom 

empfang der rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht 

im einzelnen Fall eine andere zahlungsfrist oder Vorauszahlung ver-

einbart ist.

11. Bei zahlungsverzug oder Stundung werden zinsen sowie die

einziehungskosten berechnet. der Herausgeber kann bei zahlungs-

verzug die weitere ausführung des laufenden auftrages bis zur Bezahl-

ung zurückstellen und für die restlichen anzeigen Vorauszahlung 

verlangen. Bei Vorliegen begründeter zweifel an der zahlungsfähig-

keit des auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der 

laufzeit eines anzeigenabschlusses das erscheinen weiterer anzeigen 

ohne rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes zahlungsziel von der 

Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich offenstehender 
rechnungsbeträge abhängig zu machen.

12. der Herausgeber liefert mit der rechnung auf wunsch einen anzei-

genbeleg. Jenach art und Umfang des anzeigenauftrages werden 

anzeigenausschnitte, Belegseiten oder vollständige Belegnummern 

geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine 
Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages über die 

Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.
13. Kosten für die anfertigung bestellter druckvorlagen und zeich-

nungen sowie für vom auftraggeber gewünschte oder zu vertretende 

erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter ausführungen hat 

der auftraggeber zu tragen.

14 . erfüllungsort ist der Sitz des Herausgebers. im Geschäftsverkehr

mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder bei
öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen Gerichtsstand 
derSitz des Herausgebers.

aLLgeMeine geschäfTsbeDingungen für anzeigen

www.Bierland-pioniere.de


